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Noch keine Richtlinien fiir Kostenregelung

Kantone handeln pragmatisch

So lange der Pflegeaufwand nicht zu gross ist, konnen

Menschen mit Behinderung in der Regel in den Institutionen

bleiben, in denen sie vor dem AHV-Alter gelebt haben.

Barbara Steiner

Welche versicherungstechnischen Konsequenzen das Altern fiir
den einzelnen Betroffenen hat, 1asst sich relativ klar skizzieren: Bis
zum Erreichen des Pensionsalters ist die Invalidenversicherung (IV)
fur Menschen mit Behinderung zustindig, nachher die Alters- und
Hinterbliebenenversicherung (AHV). Die Koordination zwischen
den beiden Sozialwerken basiert auf dem Prinzip der Besitzstands-
garantie. Das bedeutet gemass Yves Rossier, Direktor des Bundes-
amts fur Sozialversicherungen (BSV), dass Hohe und Art der Leis-
tungen, welche die IV einer Person mit Behinderung gewahrt hat,
auch von der AHV erbracht werden. Dies gilt sowohl fiir Renten als
auch fur Hilflosenentschadigungen und die Finanzierung von Hilfs-
mitteln. Laut Rossier hat der Wechsel von der IV zur AHV im Jahr
2007 rund 15 200 Personen betroffen. Dies entspricht 5,2 Prozent der
IV-Renten-Beziiger. Jene AHV-Bezliger, die wegen schwerer Hilflo-
sigkeit von der IV eine Entsché@digung von derzeit 1824 Franken mo-
natlich erhielten, haben auch im AHV-Alter Anspruch auf diesen
Betrag, obschon die Entschadigung der AHV bei schwerer Hilflosig-
keit grundsétzlich lediglich 912 Franken betrégt. Tritt die Hilflosig-
keit erst im AHV-Alter ein, erhalt nur eine Entschadigung, wer min-
destens in mittlerem Grad hilflos ist. Wer bereits von der IV eine
Entschadigung wegen leichter Hilflosigkeit bezogen hat, bekommt
diese aufgrund der Besitzstandsgarantie auch von der AHV. Im Ja-
nuar 2008 profitierten rund 3500 Personen von dieser Regelung.

Pragmatische Lésungen
Weniger transparent ist die Situation, wenn es um die Finanzie-
rung des Heimaufenthalts von Menschen mit Behinderung im

AHV-Alter geht. Im Zug der NFA-Umsetzung ist die Zustandigkeit
fir Institutionen fiir Menschen mit Behinderung per Anfang 2008
bekanntlich vom Bund an die Kantone tibergegangen. Theoretisch
kann nun jeder Kanton eigene Richtlinien flir den Aufenthalt von
Menschen mit Behinderung im AHV-Alter in Behinderteneinrich-
tungen festlegen. Noch fehlen aber solche Grundlagen. Bisher
seien fiir die betroffenen Menschen in der Regel pragmatische L6-
sungen getroffen worden, sagt Ivo Lotscher-Zwinggi, Geschafts-
fihrer von Insos Schweiz, dem nationalen Dachverband der Insti-
tutionen fiir Menschen mit Behinderung. So lange der Pflegeauf-
wand vom Personal einer Behinderteninstitution —allenfalls unter
Beizug der Spitex — bewaltigt werden konne, werde nicht verlangt,
dass ein Mensch mit Behinderung nach der Pensionierung in ein
Alters- und Pflegeheim wechseln misse. Erst, wenn die Pflegebe-
dirftigkeit ganz klar durch das zunehmende Alter verursacht
werde und das Personal der Behinderteneinrichtung keine fachge-
rechte Betreuung mehr gewahrleisten kdnne, werde eine solche
Massnahme ein Thema. Ahnlich présentiere sich die Lage in den
Werkstatten, so Lotscher: Menschen, die beispielsweise wegen ei-
ner psychischen Beeintrachtigung auf einen strukturierten Tages-
ablauf angewiesen seien, kénnten im Allgemeinen auch nach der
Pensionierung ihrer bisherigen Tdtigkeit nachgehen.

Mensch im Vordergrund

An sich miussten offene Fragen im Zusammenhang mit Alter und
Behinderung in den neuen kantonalen Behindertenkonzepten ge-
regelt werden, meint Lotscher. Als zentral erachtet er, dass beim
Festlegen von Finanzierungsgrundséatzen das Wohl der betroffe-
nen Menschen im Vordergrund steht. Letztlich koste es die Gesell-
schaft in etwa gleich viel, ob ein alter Mensch mit Behinderung in
einer vom Kanton unterstiitzten Behinderteneinrichtung oder in
einem Pflegeheim mit Gemeindesubventionen betreut werde. «Fir
die einzelne Person ist es aber unter Umsténden sehr wichtig, dass
sie in ihrem angestammten Umfeld bleiben kann.»

2 3 CURAVIVA 6109

=
[
=
<
°
&
=1
o
c
S
S
(]
°
=
=
@
(]




	Noch keine Richtlinien für Kostenregelung : Kantone handeln pragmatisch

